
Weitere Informationen über das Revier 
und den Fischereiverein Pillersee 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.fischereiverein-pillersee.at

Für Fliegenfischerkurse bzw. Leihgeräte 
wenden Sie sich an:
Raphaela Hönel Flyfishing
Tel: +43 (0)5375 29415
6345 Kössen / Tirol

Kartenausgabestelle:
Seerestaurant Blattl
Christine Würtl
Niedersee 2
6393 St. Ulrich am Pillersee
Tel.: +43 (0)5354 88187
Email: info@blattl.eu

Fischerei Informationen:
Obmann Pillerseefischerei
Gerhard Würtl
Mobil: +43 (0)660 653 07 20
Email: info@fischereiverein-pillersee.at

Gemeinde St. Ulrich
Herrn Klaus Pirnbacher
Te.: +43 (0)5354 88181 10

Der Pillersee
das Eldorado 
für Fischer

Zwischen Salzburg und Tirol, 
umrahmt von einem imposanten 

Bergpanorama, ruht der wunderschön 
gelegene See mit einer 

Gesamtfläche von 28 ha



Bestimmungen:
Das Angeln ist nur mit einer Rute und 
ausschließlich mit Kunstködern unter 
Verwendung von Einzelschonhaken gestattet.

Zusätzlich muss der Tiroler 
Fischereiverbandsbeitrag von 25 €/Jahr 
bezahlt sein.

Erlaubte Köder:
Trockenfliege, Nymphe, Streamer, Spinner, 
Blinker, Wobbler und Hegende.

Verbotene Köder:
Mais, Maden, Käse, Würmer usw. sowie alle 
Naturköder wie lebende Köder.

Angelsaison:
1.März bis 30. September

Revier:
Am Beginn des Seeabflusses (Steg) bis zur 
Adolaribrücke (Fahrradbrücke) ist das Fischen 
nur mit Fliegenrute erlaubt. Schonstrecke, 
keine Entnahme. Ab Adolaribrücke bis zur 
Reviergrenze darf nur mit Spinnrute und mit 
den angegebenen Ködern geangelt werden.

Eine Wathose wird empfohlen.

Mit Watstiefeln können sie beinahe 
alle Gewässerabschnitte erreichen. 
Fliegenrutenempfehlung: AFTM 5-6 für den 
Seebereich, AFTM 4-5 Auslaufbereich. 

Die Fischerei vom Boot aus ist ein besonderes 
Erlebnis. Hierzu können Sie ein Boot bei der 
Kartenausgabestelle mieten.

Preis:

Tageskarte 25 Euro
Entnahme 3 Bachforellen ab 36 cm bis 
45 cm, Regenbogenforellen 
ohne Beschränkung ab Brittelmaß 30 cm

Halbtageskarte 18 Euro
Entnahme 2 Bachforellen ab 36 cm 
bis 45 cm, Regenbogenforellen 
ohne Beschränkung ab Brittelmaß 30 cm

Seeforellen, Seesaiblinge und 
Elritzen sind ausnahmslos geschont.

Über gesetzliche Bestimmungen 
sowie die Pflichtmitgliedschaft 

beim Tiroler Fischereiverband informieren 
Sie sich bitte unter: 

http://www.tiroler-fischereiverband.at


